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Erster Teil

Einleitung

„Der Urkundenprozeß stellt eine im Grundsatz einleuchtende, aufs Ganze gese-

hen jedoch ein wenig willkürlich anmutende, dogmatisch nicht völlig überzeugend

zu erklärende Sonderregelung innerhalb des Zivilprozeßrechts dar.“ Mit diesen

Worten beschreibt Gloede1 das Wesen der besonderen Verfahrensart des Urkun-

denprozesses. Seit dem Inkrafttreten der ZPO sind zahlreiche mit dem Urkunden-

verfahren zusammenhängende Fragen in Rechtsprechung und Lehre im Streit, die

auf den Besonderheiten dieser Verfahrensart beruhen. Die vorliegende Arbeit lie-

fert einen Beitrag zur Rechtsnatur des Vorbehaltsurteils und zu dem Problem der

Bindungswirkung im Urkundenprozess, das den Hauptgegenstand der bisherigen

Auseinandersetzung darstellt. Die herrschende Lehre zur Bindungswirkung und ih-

re kritische Würdigung sind Gegenstand des zweiten Teils. Der dritte Teil behan-

delt den Streitgegenstand des Urkundenverfahrens als Grundlage der Bindungswir-

kung. Die nähere Untersuchung zeigt, dass der Kläger entgegen der bisherigen all-

gemeinen Ansicht im Urkundenverfahren keinen einheitlichen, sondern zwei unter-

schiedliche Streitgegenstände verfolgt. Dem schließt sich im vierten Teil ein

Überblick über den historischen Hintergrund der heute vorherrschenden Auffas-

sung vom Streitgegenstand und der Bindungswirkung im Urkundenprozess an. Die

eigenen Schlussfolgerungen im fünften Teil ergeben eine vom bisherigen Verständ-

nis erheblich abweichende Sicht des Urkundenverfahrens, seines Vorbehaltsurteils

und der Bindungswirkung.

Die gesetzlichen Vorschriften über den Urkunden- und Wechselprozess finden

sich im fünften Buch der ZPO in den §§ 592 bis 605a. Der Urkundenprozess ist die

Grundform der dort geregelten Verfahrensarten. Die Regeln über das Verfahren

des Wechsel- und des Scheckprozesses (§§ 602 bis 605a ZPO) sind lediglich eine

besondere Ausgestaltung des Urkundenprozesses.2 Bei dem Urkundenprozess han-

delt es sich nach allgemeiner Meinung um eine der besonderen Prozessarten des

deutschen Zivilverfahrens.3 Er steht damit in einer Reihe mit dem Arrestprozess

und dem Verfahren der einstweiligen Verfügung, dem Mahnverfahren sowie den

besonders gestalteten Verfahrensarten für Ehe-, Familienstands- und Aufgebotsver-

fahren als den weiteren in der ZPO besonders geregelten Prozessarten.4

1 Gloede, MDR 1974, 895, 896.
2 Musielak / Voit § 592, Rdnr. 1; Zöller / Greger vor § 592, Rdnr. 6.
3 Musielak / Musielak Einl., Rdnr. 3; Wieczorek / Schütze / Olzen vor §§ 592 – 605a,

Rdnr. 2.



A. Typischer Verfahrensablauf im Urkundenverfahren

Die wesentliche verfahrensrechtliche Besonderheit des Urkundenprozesses be-

steht darin, dass zwei unterschiedlich ausgestaltete Verfahrensabschnitte aufeinan-

der folgen, soweit die Parteien streitig zur Sache verhandeln.

I. Vorverfahren

Der Kläger kann einen auf Zahlung einer Geldsumme oder Leistung anderer

vertretbarer Sachen gerichteten Antrag nach § 592 S. 1 ZPO im Urkundenverfah-

ren verfolgen, wenn er sämtliche anspruchsbegründenden Tatsachen durch Urkun-

den beweisen kann.5 Er hat in diesem Fall die Wahl, ob er sein Recht im ordentli-

chen Klageverfahren oder im Urkundenprozess durchsetzt.6 Wählt er das Urkun-

denverfahren, so kann das Gericht den vom Kläger geltend gemachten Anspruch

im Vorverfahren zunächst nur aufgrund einer eingeschränkten Beurteilungsgrund-

lage prüfen. In diesem ersten Abschnitt des Urkundenprozesses sind die Parteien

abweichend vom normalen Erkenntnisverfahren in ihrer Beweisführung be-

schränkt.7 § 595 Abs. 2 ZPO enthält für die Frage der Echtheit einer Urkunde

sowie die Einwendungen des Beklagten und den Gegenvortrag des Klägers ein teil-

weises Beweiserhebungsverbot. Die Parteien können insoweit streitige Tatsachen

nur mit Urkunden und dem Antrag auf Parteivernehmung unter Beweis stellen.8

Der Kläger kann auf diesem Weg einen Vollstreckungstitel erlangen, bevor es für

den Beklagten möglich war, die ihm zur Verfügung stehenden Verteidigungsmittel

umfassend vorbringen.9 Die in tatsächlicher Hinsicht verkürzte Verhandlung führt

dazu, dass das Vorverfahren ein summarisches Verfahren darstellt.10

4 Vgl. Stein / Jonas / Schlosser vor § 592, Rdnr. 1.
5 Auf die Streitfrage, ob hierunter nur die beweisbedürftigen oder sämtliche anspruchs-

begründenden Tatsachen fallen, soll in dieser Arbeit nicht eingegangen werden, vgl. hierzu
näher BGH JZ 1974, 679 ff. mit Anmerkung Stürner; derselbe, NJW 1972, 1257 ff.; Gloede,
MDR 1972, 1257 ff., derselbe MDR 1974, 895 ff. und unten S. 55, Fn. 232 und 233.

6 Stein / Jonas / Schlosser § 592, Rdnr. 19; Zöller / Greger vor § 592, Rdnr. 4; MK-ZPO-
ZPO / Braun vor § 592, Rdnr. 5.

7 Vgl. nur MK-ZPO / Braun vor § 592, Rdnr. 2; Habscheid, ZZP 96 (1983), 306, 313.
8 In der weiteren Darstellung soll nur auf die Beschränkung auf den Urkundenbeweis

näher eingegangen werden. Der Antrag auf Parteivernehmung ist gegenüber dem Urkunden-
beweis unbedeutend. Die Vernehmung des Beweisführers nach § 448 ZPO ist gemäß § 595
Abs. 2 ZPO ausgeschlossen. Nur der Antrag auf Parteivernehmung ist zulässig (Zöller / Gre-
ger § 595, Rdnr. 7). Eine Parteivernehmung nach § 447 ZPO wird regelmäßig an der fehlen-
den Zustimmung der Gegenseite scheitern. Daher bleibt nur die Vernehmung der Gegenpartei
selbst nach § 445 ZPO. Eine Tatsache ist grundsätzlich nur beweisbedürftig, wenn sie die
andere Partei bestreitet. Der Gegner wird aber seinen Vortrag regelmäßig nicht ändern, wenn
er als Partei förmlich vernommen wird. Daher bleibt der beweisbelasteten Partei im Ergebnis
nur der Urkundenbeweis (siehe insoweit auch Becht, NJW 1991, 1993, 1994).

9 BGH NJW 1994, 136; Musielak / Voit § 592, Rdnr. 1.
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Soweit es die eingeschränkten Beweismittel dem Kläger nicht erlauben, den

erforderlichen Beweis im Vorverfahren zu führen, kann er nach § 596 ZPO vom

Urkundenprozess Abstand nehmen und in das normale Erkenntnisverfahren wech-

seln. Der Beklagte hingegen hat diese Möglichkeit nicht. Er wird nur in Ausnah-

mefällen seine Einwendungen und Einreden mit Urkunden oder der Parteiverneh-

mung beweisen können. Nur dann muss der Kläger das Vorbringen seiner Replik

ebenfalls mit den im Vorverfahren zulässigen Beweismitteln nachweisen. Der Ur-

kundenprozess bevorzugt damit den Kläger, der seinen Anspruch mit Urkunden

beweisen kann.11

Kommt das erkennende Gericht im Vorverfahren zu dem Ergebnis, dass der

Antrag des Klägers begründet ist, so erlässt es ein Vorbehaltsurteil im Urkunden-

prozess. Voraussetzung für die Verurteilung unter Vorbehalt ist jedoch, dass der

Beklagte dem geltend gemachten Anspruch nach § 599 Abs. 1 ZPO widerspro-

chen hat.12 Der Beklagte wird zwar verurteilt, eine Leistung an den Kläger zu

erbringen. Das Urteil ist aber nur vorläufig. Dem Beklagten steht aufgrund seiner

eingeschränkten Verteidigungsmöglichkeiten das Recht zu, dem im Urkundenpro-

zess geltend gemachten Anspruch nach § 599 Abs. 1 ZPO zu widersprechen.13

Als Ausgleich für die Beschränkungen im Vorverfahren ermöglicht es das Vor-

behaltsurteil dem Beklagten, seine Rechte im anschließenden Nachverfahren voll-

ständig auszuführen.14 Das Vorbehaltsurteil teilt damit den Urkundenprozess in

zwei Abschnitte. Hierin liegt die kennzeichnende Verfahrensabstufung dieser Pro-

zessart. Durch die gesetzliche Vorgabe des § 595 Abs. 2 ZPO ist es möglich, dass

ein Urteil ergeht, das nicht mit der materiellen Rechtslage übereinstimmt. Die für

das Urkundenverfahren geltenden Regeln über die zulässigen Beweismittel beein-

flussen insoweit auch die Form der gerichtlichen Entscheidung. Wie das Vor-

behaltsurteil im Urkundenprozess angesichts dieses Umstands rechtlich einzuord-

nen ist, wird unterschiedlich beurteilt.15 Überwiegend wird vertreten, es handele

sich um ein auflösend bedingtes Urteil,16 das für gewöhnlich nur formell rechts-

kräftig werden könne.17 Der Widerspruch des Beklagten verhindere, dass das Vor-

behaltsurteil zu einer abschließenden und damit materiell rechtskräftigen Ent-

scheidung werde.18

10 Vgl. Peters, S. 198.
11 Musielak / Voit § 592, Rdnr. 1; Schmidt, § 91, I. (S. 570).
12 Rosenberg / Schwab / Gottwald, § 162, Rdnr. 1.
13 Vgl. Zöller / Greger § 599, Rdnr. 1; Hahn, Materialien zur CPO, S. 389, 394.
14 Vgl. Hahn, Materialien zur CPO, S. 389, 394; Schreiber, JR 1982, 335.
15 Vgl. unten die näheren Hinweise in Fn. 22 auf S. 126.
16 BGH NJW 1988, 2542, 2543; BGH NJW 1978, 43; Stein / Jonas / Schlosser § 599,

Rdnr. 7; näher hierzu unten S. 123 f.
17 MK-ZPO / Braun vor § 592, Rdnr. 3; Schilken, Rdnr. 800.
18 Vgl. nur RGZ 159, 173, 175; RGZ 47, 186, 190 und Stein / Jonas / Schlosser § 599,

Rdnr. 5.
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